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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 

A. Problem 

Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes haben sich vielfältige gesell-
schaftliche und rechtliche Entwicklungen auf den Bereich Kind-
heit und Familie ausgewirkt. Diese Veränderungen, vor allem 
aber nach wie vor bestehende Defizite hinsichtlich der Lage von 
Kindern in der Gesellschaft erfordern eine Neufassung der Ver-
fassung zur Stärkung der Kinderrechte. Besonders die punktuel-
len, kurzfristigen Reaktionen angesichts besonders aufsehenerre-
gender Fälle von Gewalt gegen Kinder und Verletzung ihrer Men-
schenwürde zeigen, daß es in der Bundesrepublik Deutschland 
an einer umfassenden Anerkennung des Kindes als Subjekt mit 
eigenständigen Rechten mangelt, obwohl gerade diese Anerken-
nung ein zentrales Element jeder Präventionsmaßnahme zum 
Schutz von Kindern vor jeder Form von Gewalt ist. Zur Wahrung 
der Zukunfts- und Entwicklungschancen von Kindern- bedarf es 
einer besseren Umsetzung von Artikel 3 Abs. 1 des von der Bun-
desrepublik Deutschland ratifizierten Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes der Vereinten Nationen („Bei allen Maßnah-
men, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der p rivaten Fürsorge, Gerichten, Verwal-
tungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berück-
sichtigen ist."). So hat auch der Ausschuß für die Rechte des 
Kindes der Vereinten Nationen in seinen abschließenden Bemer-
kungen vom 6./7. November 1995 zum Erstbericht der Bundes-
republik Deutschland zur Umsetzung des Übereinkommens zu 
weiteren Bemühungen hin zu einem verfassungsmäßigen Status 
der Kinderrechte ermuntert. 
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B. Lösung 

Das Grundgesetz wird durch die Verbesserung der Rechtsstellung 
der Kinder ergänzt. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 
Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel 1 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 
1995 (BGBl. I S. 1492), wird wie folgt geändert: 

Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„ (2) Kinder haben ein Recht auf Wahrung und 
Entfaltung ihrer Grundrechte sowie auf Entwick-
lung zu selbstbestimmungs- und verantwortungs-
fähigen Persönlichkeiten." 

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt 
gefaßt: 

„ (3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft. Die wachsende 
Fähigkeit der Kinder zu selbständigem, verant-
wortlichem Handeln ist zu berücksichtigen. Kin-
der sind gewaltfrei zu erziehen. " 

3. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Ab-
sätze 4 bis 6. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

Kinder als Zukunft unserer Gesellschaft und zugleich 
ihre schwächsten Glieder kommen bislang in der 
Verfassung ausdrücklich nur als Objekt, etwa el-
terlicher Erziehungsbemühungen, vor. Zur Verbesse-
rung ihrer Rechtsstellung ist der Anspruch der Kin-
der auf Wahrung und Entfaltung ihrer Grundrechte 
sowie auf Entwicklung verfassungsrechtlich zu ak-
zentuieren. Das Verhältnis zwischen elterlichem Er-
ziehungsrecht und wachsender Eigenverantwortlich-
keit der Kinder ist genauer zu bestimmen; besondere 
Bedeutung hat hier in einer zunehmend gewaltförmi-
gen Gesellschaft das Gebot der gewaltfreien Erzie-
hung. 

1. Artikel 6 Abs. 2 (neu) 

Mit der Aufnahme spezieller Kinderrechte in die 
Verfassung wird die der Sache nach außer Streit 
stehende Grundrechtsfähigkeit der Kinder in der 
Verfassung positiv festgeschrieben. Das elterliche 
Erziehungsrecht und der Anspruch der Kinder auf 
optimale Entwicklung und Entfaltung haben beide 
verfassungsrechtlichen Rang. 

2. Artikel 6 Abs. 3 (neu) 

Mit dem Erziehungsgrundsatz, daß die wachsende 
Fähigkeit der Kinder zu selbständigem, verant-
wortlichem Handeln zu berücksichtigen ist, wird 
der bestehende Grundsatz, daß Pflege und Erzie-
hung das natürliche Recht der Eltern sind, ergänzt. 
Es wird betont, daß die elterliche Erziehungsbe-
fugnis ein „Recht im Interesse des Kindes" ist, 
deren Bedeutung mit abnehmender Bedürftigkeit 
zur Anleitung und wachsender Einsichtsfähigkeit 
des Kindes abnimmt, bis das Elternrecht mit dem 
Eintritt der Volljährigkeit ganz erlischt. Diese von 
der Rechtsprechung entwickelte und anerkannte 
Lösung des Konflikts zwischen Elternrechten und 
Subjektstellung des Kindes hat bereits in § 1626 
Abs. 2 BGB ihren Niederschlag. Mit der Aufnahme 
in den Verfassungswortlaut wird dieser Grundsatz 
unterstrichen. 

Obwohl dem Kind aus Artikel 6 Abs. 2 GG kein 
eigenes Grundrecht auf Förderung und Erziehung 
zusteht, sind die Eltern bei der Ausübung ihres 
Erziehungsrechts durch die Grundrechte des Kin-
des, insbesondere dessen Persönlichkeitsrecht 
begrenzt (BVerfGE 72, 155, 172). Da das Kind ein 
Wesen mit eigener Menschenwürde und eigenem 
Recht auf Entfaltung und Entwicklung seiner Per-
sönlichkeit ist, legitimieren sich Elternvorrang 
und alleinige Elternverantwortung ausschließlich 
aus der Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit 
des Kindes, um sich zu einer eigenverantwort-
lichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Ge-
meinschaft zu entwickeln. Die elterliche Bestim-
mung des Kindeswohls wird so in die grundrecht-
liche Stellung des Kindes eingebettet und muß 
auf die eigenverantwortliche Wahrnehmung von 
Grundrechten durch das Kind selbst Bedacht neh-
men. 

Ein Gebot, Kinder gewaltfrei zu erziehen, leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Ächtung und Abkehr 
von Gewalt. In Deutschland tragen jährlich un-
zählige Jungen und Mädchen durch Gewaltmaß-
nahmen der Erziehungsberechtigten körperliche 
und seelische Schäden davon; durch Schläge be-
dingte Todesfälle sind keine Seltenheiten. In der 
Kindheit erlittene Gewalt wirkt sich häufig le-
benslang aus, zum Teil werden kindliche Opfer 
später selbst zu Gewalttätern. Die Einfügung des 
Gebotes gewaltfreier Erziehung schärft die allge-
meine Aufmerksamkeit für das Problem der Ge-
walt gegenüber Kindern. Die Verfassungsände-
rung selbst wird keinen unmittelbaren Einfluß auf 
die Wahl elterlicher Erziehungsmethoden erwar-
ten lassen. Indem der Gewaltanwendung gegen-
über Kindern immerhin der Schein der Gesell-
schaftsfähigkeit genommen wird, können indes 
individuelle und gesellschaftliche Le rn- und Um-
denkungsprozesse initiiert und gefördert werden, 
was zugleich einer Erziehung zur Gewaltfreiheit 
förderlich ist. 


